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Dem Vertrag liegen Sonderkonditionen zugrunde. Das Ende der Mitgliedschaft 
in einer der Bundesingenieurkammer angeschlossenen Länderkammern ist dem 
Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Mit Ablauf des Versicherungsjahres, in dem 
die Mitgliedschaft oder die Rahmenvereinbarung mit der Bundesingenieurkammer 
endet, entfallen die durch die Rahmenvereinbarung begründeten Sonderkondi-
tionen.




